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Art. 2 § 7e BEinstG Rechtsfolgen der
Diskriminierung bei der Begründung

des Dienstverhältnisses und beim
beruflichen Aufstieg

 BEinstG - Behinderteneinstellungsgesetz
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1. (1)Ist ein Dienstverhältnis wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 1 nicht begründet

worden, so ist der Dienstgeber gegenüber dem Stellenwerber zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer

Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt

1. 1.mindestens zwei Monatsentgelte, wenn der Stellenwerber bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle

erhalten hätte, oder

2. 2.bis 500 Euro, wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der einem Stellenwerber durch die

Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung

verweigert wurde.

2. (2)Ist ein Dienstnehmer wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 5 nicht beruflich

aufgestiegen, so ist der Dienstgeber gegenüber dem Dienstnehmer zum Ersatz des Vermögensschadens und zu

einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt

1. 1.wenn der Dienstnehmer bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich aufgestiegen wäre, die Differenz für

mindestens drei Monate zwischen dem Entgelt, das der Dienstnehmer bei erfolgreichem beruflichen

Aufstieg erhalten hätte, und dem tatsächlichen Entgelt, oder

2. 2.wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der dem Dienstnehmer durch die Diskriminierung

entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde,

bis 500 Euro.

3. (3)Ist ein Dienstverhältnis zum Bund wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 1 nicht

begründet worden, so ist der Bund gegenüber dem Stellenwerber zum Ersatz des Vermögensschadens und zu

einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt

1. 1.mindestens drei Monatsbezüge des für die Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der allgemeinen

Verwaltung gebührenden Betrages, wenn der Stellenwerber bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle

erhalten hätte, oder

2. 2.bis zu drei Monatsbezüge des für die Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der allgemeinen

Verwaltung gebührenden Betrages, wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der einem Stellenwerber

durch die Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner

Bewerbung verweigert wurde.

4. (4)Ist ein Bundesbediensteter wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 5 nicht beruflich

aufgestiegen, so ist der Bund gegenüber dem Bediensteten zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer

Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt die

Entgeltdifferenz (bei Beamten Bezugsdifferenz) zwischen dem Entgelt (bei Beamten Monatsbezug), das der

Bedienstete bei erfolgreichem beruflichen Aufstieg erhalten hätte, und dem tatsächlichen Entgelt (bei Beamten

Monatsbezug)

1. 1.für mindestens drei Monate, wenn der Bedienstete bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich

aufgestiegen wäre, oder

2. 2.für bis zu drei Monate, wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der dem Bediensteten durch die

Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung

verweigert wurde.

In Kraft seit 01.05.2008 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	Art. 2 § 7e BEinstG Rechtsfolgen der Diskriminierung bei der Begründung des Dienstverhältnisses und beim beruflichen Aufstieg
	BEinstG - Behinderteneinstellungsgesetz


